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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.06.1987 

Geschäftszahl 

87/15/0022 

Rechtssatz 

Die Übernahme der im BeförderungssteuerG vorhandenen Anführung der als Verkehrsmittel geltenden 
Beförderungsmittel in das UStG 1972 derart, daß der Gesetzgeber anstelle der im BeförderungssteuerG 
vorgenommenen taxativen Aufzählung dem Begriff "Verkehrsmittel" im § 10 Abs 2 Z 19 UStG 1972 die Worte 
"aller Art" beifügt, kann nur dahin verstanden werden, daß auch andere Arten von Verkehrsmitteln als die im 
BeförderungssteuerG dem Begriff "Verkehrsmittel" unterstellten denkbar sind, sofern sie die Voraussetzungen 
wie die bisher als Verkehrsmittel bezeichneten Beförderungsmittel erfüllen. Unter diesem Blickwinkel betrachtet 
kann aber dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, daß er Aufzüge (Lifte), die in Gebäuden fest eingebaut sind, 
und auf die er das BeförderungssteuerG nicht angewendet wissen wollte, nunmehr im UStG 1972 ohne jeden 
erkennbaren Grund als Verkehrsmittel iSd § 10 Abs 2 Z 19 UStG 1972 betrachtet hat. 


